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Um die Sicherheit im Kanton Basel-Stadt ist es nicht gut bestellt. Diese Feststellung basiert auf 
dem subjektiven Sicherheitsempfinden jedes einzelnen Bürgers und kann auch mit vielerlei 
Statistiken seitens der Behörden nicht negiert werden. 

Es ist daher unerlässlich wichtig für Opfer von Gewalttaten, Übergriffen und Überfällen, dass die 
Polizei als erste Anlaufstelle rasch zur Stelle und vor Ort ist. Oftmals ist die sofortige Ergreifung der 
Täterschaft verunmöglicht resp. wird die Alarmierung der Notrufzentrale 117 verzögert, da dem 
Opfer das Handy gestohlen wurde oder das Opfer – oftmals in heilloser Panik – das Mobiltelefon 
nicht mehr bedienen kann.  

In solchem Momenten, nicht zuletzt zur raschen Täterergreifung, wären Notrufsäulen angebracht, 
welche durch das Opfer oder allfällige Passanten und Zeugen einfach und rasch zu bedienen 
wären und bei welchen umgehend eine Verbindung zur Polizei-Einsatzzentrale hergestellt werden 
könnte. 

Die Unterzeichnenden bitten daher den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

- ob die Installation von Notrufsäulen, analog den Säulen auf Autobahnen, im Kanton Basel-
Stadt an neuralgischen Punkten (bspw. am Rheinbord, Claraplatz, Theaterplatz, 
Barfüsserplatz, Steinenvorstadt, Messeplatz etc.) installiert werden könnten 

- welche weiteren, möglicherweise sinnvollen, Alarmierungseinrichtungen zur raschen 
Deliktmeldung an die Kantonspolizei in der Stadt aufgestellt werden könnten. 
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